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Ihre Vorteile mit der EWN Energieberatung
•   Kompetente Unterstützung bei der Umsetzung des Gross ver- 

braucherartikels
•   Sicheres Einhalten regulatorischer Auflagen dank EnAW-Akkre- 

ditierungen
•   Garantierte Zuteilung Ihnen zustehender Subventionen oder 

Förderungen
•  Schnelle und einfache Erstellung von Reports und Monitoring 

Ihrer CO2-Emissionen und        
•  Erfolgsnachweis Ihrer Einsparmassnahmen

Unsere Leistungen für Grossverbraucher
•  Beratung bei der Wahl der Zielvereinbarungsvariante und Erar-

beitung des   energetischen Ist-Zustands
•  Planung individuell abgestimmter Massnahmen zur Steigerung 

Ihrer Energieeffizienz
•  Langfristige Begleitung bei der Umsetzung der Massnahmen
•   Unterstützung bei der Korrespondenz mit Behörden und Bean-

tragung von Fördergeldern

Preis gemäss Offerte EnAW

Universalzielvereinbarungen (UZV) – worum geht es?
Universalzielvereinbarungen werden mit der vom Bund akkredi-
tierten Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) abgeschlossen. EWN 
begleitet Sie während des gesamten Prozesses, von der Poten-
zialanalyse über die Ausarbeitung der Massnahmen bis zum 
Reporting.

Die Vorgaben des Kantons NW2 bezüglich Grossverbraucherartikel, 
Vorgaben des Bundes bezüglich des CO2-Gesetzes

Die Befreiung von der CO2-Abgabe (CO2-Gesetz 2013 –2020 und 
post 2020)
Rückerstattung des Netzzuschlages (KEV-Abgabe)

Die Energieeffizienzsteigerung ist Durchschnittlich 2 % pro Jahr 
über 10 Jahre

Das Monitoring erfolgt über die Instrumente der EnAW. Eine UZV 
ist in der ganzen Schweiz gültig.

2 sind im kEnG festgelegt zurzeit aber noch auf freiwilliger Basis

Energieberatung Grossverbraucher
Universalzielvereinbarungen (UZV) mit Bund und Kantonen zur Befreiung von CO2- oder Ener-
gieabgaben für KMU’s und Grossverbraucher1. EWN ist Partner von EnAW für die Beratung und 
Umsetzung der Massnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Senkung der 
Energiekosten. (Energie-Agentur der Wirtschaft ist spezialisiert auf Zielvereinbarungen) 
1 Unternehmen mit einem jährlichen Stromverbrauch von mehr als 0.5 GWh oder einem jährlichen Wärmeverbrauch von mehr als 5 GWh.

Gültig ab 01.01.2023

Bestandsaufnahme 
EnAW Massnahmenplanung

Massnahmen-
umsetzung und 
Optimierung

Erfolgskontrolle

Die Preisangaben verstehen sich exklusive 7.7 % Mehrwertsteuer.


